
Hausordnung für den Seminarraum Hartha, Dresdener Str. 43 04746 Hartha 

 

Diese Hausordnung dient der Ordnung, Sicherheit und dem reibungslosen Ablauf der 

Veranstaltungen im Seminarraum. Mit Betreten des Raumes erkennt jeder Nutzer diese Regeln an. 

 

⸻ 

 

1. Allgemeines Verhalten 

 • Alle Nutzer haben sich rücksichtsvoll und respektvoll gegenüber anderen Personen zu 

verhalten. 

 • Der Seminarraum ist sauber, ordentlich und sachgemäß zu hinterlassen. 

 • Fenster sind nach der Nutzung zu schließen, das Licht ist auszuschalten. 

 

⸻ 

 

2. Nutzung der Räumlichkeiten 

 • Der Raum darf ausschließlich für den vereinbarten Zweck genutzt werden. 

 • Eine Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. 

 • Das Verstellen von Möbeln ist erlaubt, jedoch muss der ursprüngliche Zustand 

wiederhergestellt werden. 

 

⸻ 

 

3. Technische Ausstattung 

 • Die technische Ausstattung (Beamer, WLAN, Flipcharts etc.) darf nur sachgemäß 

verwendet werden. 

 • Defekte oder Störungen sind dem Vermieter unverzüglich zu melden. 

 • Eigenes technisches Equipment darf nur mit Genehmigung angeschlossen werden. 

 



⸻ 

 

4. Rauch- und Alkoholverbot 

 • Rauchen ist im gesamten Gebäude untersagt. 

 • Der Konsum von Alkohol ist nur nach vorheriger Absprache erlaubt. 

 

⸻ 

 

5. Sauberkeit & Müllentsorgung 

 • Der Raum ist nach der Nutzung besenrein zu hinterlassen. 

 • Müll ist getrennt in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. 

 • Starke Verschmutzungen können dem Mieter gesondert in Rechnung gestellt 

werden. 

 

⸻ 

 

6. Sicherheit & Fluchtwege 

 • Flucht- und Rettungswege sind stets freizuhalten. 

 • Das Blockieren von Türen, Fenstern oder Feuerlöschern ist untersagt. 

 • Offenes Feuer und brennbare Materialien sind nicht erlaubt. 

 

⸻ 

 

7. Haftung 

 • Für Schäden an Gebäude, Einrichtung oder Ausstattung haftet der Mieter bzw. 

Veranstalter. 

 • Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Garderobe, persönliche Gegenstände 

oder mitgebrachte Technik. 

 



⸻ 

 

8. Verstöße 

 

Bei Verstößen gegen die Hausordnung behält sich der Vermieter vor, das Nutzungsverhältnis fristlos 

zu beenden und den Raum zu räumen. 

 

⸻ 

 

Hartha, 29.04.2025 

 

 


